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Geheimhaltung

Es gab verschiedene Arten der Geheimhaltungspflicht: 

1) Das Beichtgeheimnis ("sub secreto confessionis") diente dem

Schutz des Bußsakraments und bedeutet, dass jeder, der den Inhalt

einer Beichte hört, zu völliger Geheimhaltung verpflichtet ist (can. 889

CIC/1917).

2) Das Amtsgeheimnis (can. 243 § 2 CIC/1917) verpflichtete alle

Mitarbeiter der römischen Kurie zur Geheimhaltung.

3) Das Geheimnis des Heiligen Offiziums war eine besonders strenge

Form des Amtsgeheimnisses. Es band die Mitarbeiter des Heiligen

Offiziums, der Konsistorialkongregation, die Papstwähler, alle Personen,

die bei einem Konklave anwesend waren, alle Personen, die an Selig-

und Heiligsprechungsverfahren beteiligt waren, sowie alle, an die eine

Mitteilung "sub secreto S. Officii" erging. Seit 1925 unterlagen zudem

alle zwischenstaatlichen Verhandlungen und damit die Arbeit der

Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten

offiziell dem Geheimnis des Heiligen Offiziums.

Die Bezeichnung Päpstliches Geheimnis ("sub secreto pontificio") wurde

offiziell erst 1974 als Ersatz für das Geheimnis des Heiligen Offiziums

eingeführt. Die Verwendung dieser Formel in den Nuntiaturberichten ist

nicht abschließend zu klären.

Die Strafe für die Verletzung eines der Geheimnisse war der Kirchenbann

oder die Exkommunikation (cann. 2257-2267 CIC/1917), die nur vom

Papst persönlich aufgehoben werden konnte. Sie wurde damit den

ausschließlich dem Papst zur Entscheidung über eine Lossprechung

vorbehaltenen Fällen gleichgestellt (specialissimo modo, can. 2245

CIC/1917).
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